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Abrechnung von Privatleistungen bei digitalen 
Workflows

Während sich das System der gesetz-

lichen Krankenversicherungen noch 

weitgehend verschlossen zeigt gegen-

über der Abrechnung digitaler Behand-

lungsleistungen, da entsprechende 

Leistungsgegenden in den vertragszahn-

ärztlichen Bestimmungen nicht vorgese-

henen sind, wurden mit der GOZ-Reform 

zum 01.02.2012 die Gebührenordnung 

für Zahnärzte (GOZ) zumindest in Teilen 

geöffnet. Zwar haben digitalbasierte KfO-

Behandlungsansätze als solche keine 

Regelung erfahren, insbesondere auch 

nicht die sogenannte Alignerbehandlung, 

die als maßgeblicher Schrittmacher digi-

taler Entwicklungen in der Kieferortho-

pädie angesehen werden darf.

Aktivität des Gesetzgebers

Es ist zwar nicht zu übersehen, dass der 

Gesetzgeber mit Implementierung digi-

taler Gesundheits-Apps eine erhebliche 

Aktivität entfaltet hat und dies bei Her-

stellern und Versicherten sich einiger 

Beliebtheit erfreut. Dies mag die Kom-

munikation zwischen Arzt und Patienten 

erleichtern und tatsächlich von thera-

peutischem Nutzen für die Versicherten 

sein; eine Einbindung und der Einsatz 

sogenannter „Deep learning“-Systeme 

oder gar die Anwendung künstlicher 

Intelligenz wird und soll durch diese 

gesetzliche Regelung gerade nicht ge-

fördert werden. Ein weiteres Beispiel für 

eine begrüßenswerte Aktivität des Ge-

setzgebers im Hinblick auf die Berück-

sichtigung digitaler Behandlungsansätze 

ist die Zahntechnikerausbildungsverord-

nung vom 23.03.2022, die als Berufsbild 

des Zahntechnikers eine digitale Arbeits-

welt vorsieht und auch digitale Arbeits-

abläufe schildert, die Gegenstand der 

Berufsausbildung sein müssen.

Leistungslegenden dental-

digitaler Behandlungen

Begrifflich ist zunächst klarzustellen, 

dass nicht jeder digitale Workflow, der in 

einer kieferorthopädischen Praxis statt-

findet, nach der GOZ abrechnungsfähig 

ist. Denn dies setzt eine Leistungserbrin-

gung am Patienten voraus und die Exis-

tenz einer entsprechenden Leistungs-

legende. Solche Leistungslegenden 

existieren bis heute nur ganz begrenzt: 

Optisch-elektronische Abformung ein-

schließlich vorbereitender Maßnah-

men, einfache digitale Bissregistrierung 

und Archivierung, je Kieferhälfte oder 

Frontzahnbereich 80  Punkte nach der 

Nr.  0065  GOZ vom 01.01.201 (Baresel  I. 

Digitale Abformung 2022. In: Jahrbuch 

Digitale Dentale Technologien.  Leipzig: 

Oemus 2022:76). Registrieren von Unter-

kieferbewegungen mithilfe elektroni-

scher Aufzeichnung zur Einstellung voll 

adjustierbarer Artikulatoren und Ein-

stellung nach den gemessenen Werten 

nach der Nr.  8065  GOZ vom 01.01.2012. 

Auswertung der kinematischen Schar-

nierachsenbestimmung mithilfe elektro-

nischer Aufzeichnung, Nr. 8035 GOZ.

Die Auswertung der so gewonnenen 

Diagnostik erfolgt dann jeweils in der 

analogen Anwendung dieser Bestim-

mung. Sofern auf der Grundlage dieser 

Auswertung dann eine therapeutische 

Umsetzung erfolgt, kann etwa auch eine 

nochmalige analoge Abrechnung die-

ser Position erfolgen, sodass beispiels-

weise dann Nr.  8065  GOZ einmal direkt 

und zweimal analog angewendet und 

abgerechnet wird. Die computergesteu-

erte Kondylenpositionsanalyse und die 

Neupositionierung der Kondylen unter 

Bildschirmkontrolle sind in der GOZ 

(2012) nicht beschriebene Leistungen, 

die jeweils analog GOZ-Nummer  8065 

abgerechnet werden können. Ein Analog-
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ansatz nach den GOZ-Nummern  6040 

und 6070 kommt demgegenüber hierfür 

nicht in Betracht (VG Stuttgart, Urt. v. 

10.12.2015, AZ 1 K 5043/13).

Befunderhebung  

und -auswertung

Für die Auswertung eines digital gewon-

nenen Befunds ist es also danach nicht 

erforderlich, dass der Befundende selbst 

die Befunde erhoben hat. Hierin mag 

eine Abkehr früherer Regelungstechnik 

des Gesetzgebers erkannt werden, der 

Fremdbefundungen vermeiden wollte. So 

heißt es in den einleitenden Bestimmun-

gen zum Abschnitt O. Strahlendiagnostik, 

Nuklearmedizin, Magnetresonanztomo-

graphie und Strahlentherapie unter Ziff. 4: 

Die Beurteilung von Röntgenaufnahmen 

(auch Fremdaufnahmen) als selbststän-

dige Leistung ist nicht berechnungsfä-

hig. Dieser Regelungstechnik folgt auch 

Nr. 6000 GOZ: Profil- und Enfacefotogra-

phie einschließlich kieferorthopädischer 

Auswertung. Dies hat sich durch die Zu-

lassung der analogen Leistungsabrech-

nung der Befundungsposition für die 

Befundauswertung geändert. Die Fremd-

befundung in der Zahnheilkunde ist ohne-

hin auf breiter Front zugelassen und wird 

auch unter Abrechnungsgesichtspunkten 

akzeptiert. Denn der alio loco angefer-

tigte Zahnfilm kann selbstverständlich 

Grundlage einer Abrechnung in einer 

anderen Praxis sein. Dies ist heute auch 

für Einholung einer Zweitmeinung oder 

im Falle eines Behandlerwechsels an-

erkannt ( Liebold/Raff/Wissing. GOZ. GOZ 

6000:3,98. Lfg.: Bei alio loco erstellten 

Fotografien (z.  B. bei Behandlungsüber-

nahme) erfolgt die Berechnung der GOZ-

Nr. 6000 je Fotografie).

Dies ermöglicht es dem Kieferortho-

päden, die Auswertung/die Abrechnung 

von Fotos vorzunehmen, die er gar nicht 

selbst gemacht hat. Ebenso kann er den 

alio loco gefertigten Scan abrechnen, 

den er ausgewertet hat, und zwar auch 

dann, wenn dieser Scan (STL-Datei) erst 

durch einen Dritten aus Einzelvideos zu-

sammengesetzt wurde, die jeweils der 

Patient gefilmt hatte. 

Juristische Analogie

Sofern die direkte Anwendung einer Ab-

rechnungsziffer aufgrund der gerade di-

gitalen Leistungserbringung nicht passt, 

kann nach §  6 GOZ eine Leistungsziffer 

abgerechnet werden, die nach Art, der 

Leistungsführung, nach Kosten und Zei-

tensatz gleichwertig erscheint. Dies wurde 

aktuell wieder bestätigt für Nr. 2200a GOZ, 

wenn eine approximale Schmelzreduktion 

(ASR) planvoll durchgeführt wird. Letz-

teres empfiehlt z.  B. im Rahmen einer 

Patientenplanung die digitale Planungs-

software mancher Alignerhersteller: Nr. 

2200a GOZ für ASR (LG Stuttgart, Urt. v. 

15.02.23, AZ 4 S 153/22).

Monitoringverfahren

Das dentale Monitoringverfahren (Breu-

ning KH, Kau CH. Digital planning and 

custom orthodontic treatment. Hobo-

ken: Wiley, 2017) läßt sich wie folgt um-

schreiben: Nach initialer zahnärztlicher 

Befunderhebung erfolgt die Verlaufs-

beobachtung und -steuerung durch den 

Zahnarzt aus der Ferne anhand patien-

tengefertigter Foto- und Videodateien 

unter Verwendung der Monitoring-Soft-

ware zur Verlaufsbewertung, die dann 

die Basis der weiteren Therapieentschei-

dungen des Zahnarztes im Rahmen einer 

Fernbehandlung ist (z. B. „Dental moni-

toring“, „Virtual care AI“). Für die Abrech-

nung der Auswertung der Fotos kommt 

Nr. 6000(a) GOZ oder 0706 BEB in Be-

tracht. Für die Auswertung „remote“-ge-

fertigter und gematchter Scans, die vom 

Anbieter von Scan-Videos angeboten 

werden, kommt 0065a GOZ in Betracht.

Simulationsverfahren

Eine initiale Visualisierung kann ein Se-

gen sein für eine adäquate Patientenmit-

wirkung. In jedem Fall bliebt aber klar-

zustellen, dass es sich um eine bloße 

Simulation handelt, die mit der tatsäch-

lichen Entwicklung im Einklang stehen 

kann, aber nicht muss. Denn natürlich 

kann der Laie nicht immer unterschei-

den, welche Bildschirmdarstellungen 

welchen Grad an Authentizität besitzen. 

Als Verwender solcher Tools trägt der 

Kieferorthopäde die alleinige Verantwor-

tung dafür, dass er bei dem Patienten 

durch die Verwendung dieser Bilder kei-

ne Fehlvorstellungen erweckt. Derartige 

Fragenstellungen haben bereits wieder-

holt die Gerichte beschäftigt, insbeson-

dere unter dem Gesichtspunkt der auch 

nach dem Heilmittelwerbegesetz (HWG) 

verbotenen Erfolgswerbung: VG Müns-

ter, Urt. v. 03.03.2022, AZ 5 K 3488/21: 

„Eine Sofortsimulation deines künftigen 

Lächelns erhälst du ebenfalls bei deiner 

ersten Beratung.“; OLG Frankfurt, Urt. 

v. 27.02.2020, AZ 6 U 219/19: „… für Leute, 

die wenig Zeit haben und trotzdem per-

fekte Zähne haben möchten… Und bald 

werden Sie auf Fotos deutlich schöner 

Lächeln.“; LG Berlin, Urt. v. 15.5.2022, 

AZ 13 O 114/19: Divergenz von simulier-

tem und realem Ergebnis von 2 mm bei 

der Reduktion des Overjet.

Wird die virtuelle Operationssimula-

tion durch den Zahnarzt vor einem im-

plantologischen Eingriff benutzt (soge-

nannte präoperative virtuelle Implantation 

und Augmentation), dann soll eine ana-

loge Abrechnung der Befunderhebungs-

position zulässig sein (DVT-Anfertigung 

und Befundung 5370 (209,83  EUR)/5377 

(46,63  EUR) GOÄ; BW-ZÄ-Blatt 1/2022). 

Denn hier ist die DVT-Auswertung als ini-

tiale Therapiemaßnahme zu werten, nicht 

als bloße DVT-Befundung/Auswertung. 

Es erfolgt die Übernahme der DVT-Daten 

auf eine spezielle Planungssoftware zur 

Implantatpositionierung hinsichtlich Lo-
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kalisierung, Dimensionierung und Win-

kelbestimmung mit einer passgenauen 

Erstellung von Gitterstrukturen zur indi-

viduell geführten Knochenregeneration 

(GBR).

Standard

Die Abrechnungsempfehlungen der 

Bundesärztekammer zu telemedizini-

schen Leistungen v.  15.05.2020 können 

auch für zahnärztliche Beratungsleis-

tungen nutzbar gemacht werden. Sie 

belegen, dass auch die sogenannte 

ausschließliche Fernbehandlung zuläs-

sig sein kann. Denn eine Beratung und 

Behandlung ausschließlich aus der Fer-

ne über Kommunikationsmedien wer-

de erlaubt, um den Patienten mit der 

Fort- und Weiterentwicklung telemedi-

zinischer, digitaler, diagnostischer und 

anderer vergleichbarer Möglichkeiten 

eine dem anerkannten medizinischen 

Stand medizinischer Erkenntnisse ent-

sprechende ärztliche Versorgung an-

bieten zu können. Der Gesetzgeber ist 

von einem dynamischen Prozess ausge-

gangen, in dem sich mit dem Fortschritt 

der technischen Möglichkeiten auch der 

anerkannte fachliche Standard ändern 

kann. Damit steht die Annahme nicht 

im Einklang, die ärztliche Beratung und 

Behandlung im persönlichen Kontakt 

zwischen Arzt und Patient in physischer 

Präsenz stelle weiterhin den „Goldstan-

dard“ ärztlichen Handelns dar (BGH, 

Urt. v. 09.12.2021, AZ I ZR 146/20 zu § 9 

HWG n.F.).

Navigation

Digital-assistierte Therapie ist bereits 

heute häufig im Einsatz, es erfolgt bei-

spielsweise eine Visulisierung nicht 

vor, sondern während der Therapie. Die 

computergestützte Navigationstechnik 

ist im Hinblick auf die chirurgische Leis-

tungsziffer keine selbstständige ärztliche 

Leistung. Denn die OP kann auch ohne 

den Einsatz der Navigationstechnik aus-

geführt werden. Die Leistungsziffer läßt 

offen, mit welchen Techniken und Metho-

den der Arzt das Operationsziel erreicht. 

Die bloße Optimierung des OP-Ergebnis-

ses und die Schonung des umliegenden 

Gewebes macht die Navigationstechnik 

nicht zur selbstständigen Leistung, son-

dern bleibt bloße Ausführungsvariante 

der Leistungserbringung (BGH, Urt. v. 

21.01.10, III ZR 147/09; Urt. v. 14.10.21, III 

ZR 350/20).

Fazit

Nicht jeder digitale Workflow wird abre-

chenbar sein. Manche Investition in Soft-

ware wird als Investition in die Praxisaus-

stattung nicht weitergabefähig bleiben. 

Dort aber, wo das Gesetz heute schon Ab-

rechnungspositionen für dental-digitale 

Leistungen vorsieht, kann dies als Einla-

dung an den Praktiker verstanden werden, 

digitale Leistungen auch in ihren Weiter-

entwicklungen und Befundungen zulasten 

des Patienten abzurechnen, wenn eine 

medizinische Notwendigkeit der Maßnah-

me angenommen werden kann.
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